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original in English

ZUR ANNAHME


„Theoretisch muss jedem Unionsbürger in allen EU-Staaten die gleiche Behandlung wie inländischen Staatsangehörigen zuteil werden. Die Chancen auf Anerkennung von Qualifikationen, Erstattung von Behandlungskosten oder Erhalt von Sozialhilfe sind in der Praxis jedoch sehr ungleich verteilt.“
Alain Lamassoure, Interview, Europolitics, 26. Juni 2008
Zusammenfassung: mangelhafte Anwendung des Gemeinschaftsrechts
Der französische Präsident Nicolas Sarkozy beauftragte Anfang dieses Jahres Alain Lamassoure, MdEP (EPP-ED), ehemaliger Minister und UMP-Nationalsekretär für europäische Angelegenheiten, für die Bürger der EU einen Bericht mit dem Titel: „Unionsbürger und die Anwendung des Gemeinschaftsrechts“ über die Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften zu verfassen.  
Der Bericht untersucht konkrete Alltagsprobleme, mit denen die Bürger aufgrund ihrer gestiegenen Mobilität innerhalb der EU konfrontiert sind. A. Lamassoure erklärt, dass zwar die Grenzen gefallen sind, “das harmonische Zusammenleben in diesem gemeinsamen Raum aber noch mit zahllosen Hindernissen gespickt ist.” Die Probleme reichen von der gegenseitigen Anerkennung von Abschlüssen und Pensionsansprüchen über Fragen bezüglich Heirat, Scheidung und Sorgerecht bis zum Recht auf Berufsausübung oder der Erstattung von Arztkosten. 
In einigen Fällen gibt es eine EU-Rechtsvorschrift, die aber auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene nicht umgesetzt wurde. Dies ist z. B. bei der gegenseitigen Anerkennung von Qualifikationen der Fall, die allzu oft in den Verantwortungsbereich der Universitäten fällt, wo dann von Fall zu Fall entschieden wird. In anderen Fällen gibt es keine Rechtsvorschriften, hier wäre wie z. B. beim Familienrecht eine europäische Rechtsetzung vonnöten. Im Bericht werden u. a. auch die individuelle Behandlung von Anträgen und das Fehlen einer zentralen Beratungsstelle für mobile Unionsbürger, wo sie einschlägige Dokumente erhalten könnten, behandelt. In der Realität gibt es jedoch ein Übermaß an unterschiedlichen Informationsquellen zum EU-Recht, was letztlich Verwirrung stiftet. 
Die niedrige Mobilität der Europäer innerhalb der EU ist ein weiterer Hemmschuh: „Trotz des Erfolgs des Erasmus-Programms ist der Hochschulaustausch mit dem Rest der Welt bedeutender als der innereuropäische und die großen nationalen Medien widmen der US-amerikanischen Politik mehr Sendezeit als der EU-Berichterstattung.“ 
Dieser Bericht liefert erstmals in der Geschichte der Europäischen Union eine Zusammenstellung der Probleme der Bürger sowie der Defizite bei der Anwendung des EU-Rechts vor Ort. Er enthält auch eine Liste mit 61 Empfehlungen und Lösungsvorschlägen, wie z. B.: 
Bürgerinformation: Die Einführung einer „Europäischen Bürgerkarte“ nach Vorbild der für Drittstaatsangehörige geplanten Blue Card sollte erwogen werden. Damit hätten mobile Europäer ein einheitliches offizielles Dokument zur Hand, das auch als europäischer Sozialversicherungskarte fungieren und Informationen bezüglich Identität, Rentenansprüchen, Berufskrankheiten, Familienfürsorge, Sozialversicherung, Qualifikationen usw. enthalten könnte. Die Karte könnte von einer zentralen Anlaufstelle ausgestellt werden - eine offizielle Bürgerberatungsstelle zum EU-Recht - und in jeder europäischen Institution, Regierung und Verwaltung wäre eine Ansprechperson zu bestimmen. In jedem Verwaltungsbezirk sollte ein entsprechend ausgebildeter Beamter eingesetzt werden, um den Bürgern in Mobilitätsfragen weiterzuhelfen. 
Grenzregionen und Austauschprogramme: Der Bericht geht speziell auf die Rolle der Grenzregionen ein und regt an, dass die Zusammenarbeit zwischen Grenzgebieten forciert werden sollte. Der Studenten- und Lehreraustausch sollte ebenfalls gefördert und der Anteil von Erasmus-Studenten von 2 auf 20 % erhöht werden. 
Rechtsfragen und Zusammenarbeit: Die Empfehlungen erwähnen die Umsetzung von Richtlinien, die Fortbildung einzelstaatlicher Richter in EU-Rechtsfragen, die justizielle und Verwaltungszusammenarbeit, den Entwurf eines Familienrechts, Überlegungen zu einem internationalen Privatrecht in Europa sowie die Anerkennung von Qualifikationsnachweisen.
Europäische Governance: Die Kommission, das Europäische Parlament sowie die einzelstaatlichen Parlamente sollten ihre Arbeitsweise ändern und bei den konkreten Problemen der Bürger ansetzen bzw. den Bürokratieabbau vorantreiben. Sie sollten die Diskussion über die Unionsbürgerschaft intensivieren und die Doppelstaatsbürgerschaft sowie im Wahlsystem die Bürgernähe der Europa-Abgeordneten fördern.
VRE-Stellungnahme: Förderung der zentralen Anlaufstellen, Zusammenarbeit und Austauschprogramme für mobile Unionsbürger
Die VRE begrüßt diesen maßgeblichen Bericht als eine Initiative, den Bürger in den Mittelpunkt allen politischen Handelns zu stellen. Dieses wertvolle Dokument kann mithelfen, Europa seinen Bürgern besser zu vermitteln. Die VRE weist ausdrücklich auf die Bedeutung der drei Empfehlungen hin, die insbesondere für die Regionen, die politische Ebene unter dem Nationalstaat, von Interesse sind: 
· Europe-Direct-Zentren als einzige Anlaufstelle: Die VRE begrüßt die Idee, eine bürgerfreundliche zentrale Beratungsstelle (online und persönlich) und eine Ansprechperson auf regionaler Ebene für EU-Recht einzuführen. Die VRE schlägt vor, die bestehenden Europe-Direct-Zentren auszubauen und zu echten Beratungsstellen umzufunktionieren, die den Bürgern bei Fragen zur Anwendung von EU-Rechtsvorschriften wie z. B. der Anerkennung von Abschlüssen an Universitäten beistehen. Die Europe-Direct-Zentren werden oft regional verwaltet bzw. finanziert und  manchmal von der Kommission kofinanziert. Die VRE regt an, diese Zentren mit den entsprechenden finanziellen Mitteln auszustatten, um ein zentrales Informationsdrehkreuz zu schaffen, von dem die Bürger wirklich profitieren. 
· Die VRE unterstützt nachdrücklich die Verwaltungszusammenarbeit, einschließlich der Aus- und Weiterbildung von Bediensteten der Behörden, die regionale Governance auf Spitzenniveau anstreben. Die Regionen müssen entsprechend dotiert werden, um leistungsfähige und kooperative Verwaltungen aufzubauen. Diesbezüglich begrüßt die VRE auch den Vorschlag zur verstärkten Förderung des Europäischen Verbunds für territoriale Zusammenarbeit, einschließlich der interregionalen Zusammenarbeit. 
· Die VRE unterstützt jede Initiative, die den Austausch zwischen Universitäten und Schulen bzw. von Lehrern und Arbeitnehmern fördert. Die VRE wird ihr Eurodyssee-Programm, das jungen Menschen ermöglicht, ein Praktikum in einer anderen Region zu absolvieren, weiter ausbauen. Die EU sollte die Aktivitäten von interregionalen Zusammenschlüssen, die diesen Zielen dienen, als politische  Querschnittsaufgabe stärker finanziell unterstützen.
Die VRE hat diese Punkte in einem Schreiben an die französische Ratspräsidentschaft zur Sprache gebracht.
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